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Berichtigung von Bodenrichtwerten in den Diensten der ATK und im 
GeoPortal.rlp 

 

Alzey, 29. Mai 2020 

 

 

Da sich in der Gemarkung Biebelsheim (1956) der Wert der Zone 202 infolge 

Berichtigung von beitrags- und abgabenfrei zu beitrags- und abgabenpflichtig 

geändert hat, darf dieser auch nicht in die Ableitung der generalisierten 

Bodenrichtwerte einfließen. 

Somit entfällt in der Gemarkung Biebelsheim der Wert für „Wohnbauflächen-mässig“. 


